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104. Gesetz vom 7. November 2013, mit dem der Ring des Landes Tirol verliehen wird
105. Kundmachung des Landeshauptmannes vom 6. November 2013 betreffend das Wirksamwerden

der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über eine Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a 
B-VG über die Einführung der halbtägig kostenlosen und verpflichtenden frühen Förderung in
institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen gegenüber den Ländern Burgenland, Nieder-
österreich, Salzburg und Wien

106. Verordnung der Landesregierung vom 8. Oktober 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Amlach festgelegt wird

107. Verordnung der Landesregierung vom 8. Oktober 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Assling festgelegt wird

108. Verordnung der Landesregierung vom 8. Oktober 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Hopfgarten in Defereggen fest-
gelegt wird

109. Verordnung der Landesregierung vom 8. Oktober 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Oberlienz festgelegt wird

110. Verordnung der Landesregierung vom 8. Oktober 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Tristach festgelegt wird

Der Landtagspräsident:
van Staa

Der Landeshauptmann:
Platter

Das Mitglied der Landesregierung:
Geisler

Der Landesamtsdirektor:
Liener

Der Landtag hat beschlossen:
Artikel I

Der Ring des Landes Tirol (§ 1 Abs. 1 lit. a und § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Auszeichnungen des Landes
Tirol, LGBl. Nr. 4/1965, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 124/2012) wird

Herrn Landeshauptmann Dr. Luis Durnwalder
verliehen.

104. Gesetz vom 7. November 2013, mit dem der Ring des Landes Tirol verliehen wird
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Gemäß § 2 Abs. 1 lit. c des Landes-Verlautbarungs-
gesetzes, LGBl. Nr. 8/1982, zuletzt geändert durch das
Gesetz LGBl. Nr. 60/2011, wird kundgemacht:

Die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über eine
Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über
die Einführung der halbtägig kostenlosen und ver-

pflichtenden frühen Förderung in institutionellen Kin-
derbetreuungseinrichtungen, LGBl. Nr. 103/2013, ist
gemäß ihrem Abschnitt II Abs. 3 mit 1. Oktober 2013
gegenüber den Ländern Burgenland und Niederöster-
reich und mit 1. November 2013 gegenüber den Län-
dern Salzburg und Wien wirksam geworden.

105. Kundmachung des Landeshauptmannes vom 6. November 2013 betreffend das
Wirksamwerden der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über eine Änderung der
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Einführung der halbtägig kostenlosen
und verpflichtenden frühen Förderung in institutionellen Kinderbetreuungsein-
richtungen gegenüber den Ländern Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und
Wien

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Amlach wird
mit zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Amlach bis spätestens 8. Juni 2014 zu beschlie-

ßen und der Landesregierung zur aufsichtsbehördlichen
Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

106. Verordnung der Landesregierung vom 8. Oktober 2013, mit der eine längere Frist
für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Amlach festgelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Assling wird
mit 13 Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Assling bis spätestens 24. April 2016 zu be-

schließen und der Landesregierung zur aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

107. Verordnung der Landesregierung vom 8. Oktober 2013, mit der eine längere Frist
für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Assling festgelegt wird
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108. Verordnung der Landesregierung vom 8. Oktober 2013, mit der eine längere Frist
für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Hopf-
garten in Defereggen festgelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Hopfgarten in
Defereggen wird mit 13 Jahren ab dessen Inkrafttreten
festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungs-
konzeptes ist daher vom Gemeinderat der Gemeinde

Hopfgarten in Defereggen bis spätestens 29. Jänner 2015
zu beschließen und der Landesregierung zur aufsichts-
behördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Oberlienz
wird mit zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Oberlienz bis spätestens 5. September 2014

zu beschließen und der Landesregierung zur aufsichts-
behördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

109. Verordnung der Landesregierung vom 8. Oktober 2013, mit der eine längere Frist
für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Ober-
lienz festgelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Tristach wird
mit zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Tristach bis spätestens 5. September 2015 zu be-

schließen und der Landesregierung zur aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

110. Verordnung der Landesregierung vom 8. Oktober 2013, mit der eine längere Frist
für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Tris-
tach festgelegt wird
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